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§. 1. Titel. D er V erein nenn t sich „D e  u t s c h  e r  
p ä d a g o g i s c h e r  V e r e i n “ und hat seinen Sitz in 
T e s c h e n .

§. 2. Zweck. D er Verein bezw eckt: a) die För
derung  des U nterrich ts- und Erziehungswesens inner
halb uncl außerhalb des Vereins nach den Grundsätzen 
der deutschen Pädagogik  und b) W ahrnehmung aller 
anderen geistigen sowie der materiellen Interessen des 
Lehrstandes.

§. 3. Mittel, a) V ersam m lung zur E rörterung ein
schlägiger G egenstände und zur Abhaltung von Vor
trägen pädagogisch-didaktischen oder überhaupt wis
senschaftlichen Inhalts, b) Lectüre zweckentspre
chender Schriften und Bücher, c) Adressen und Peti
tionen. d) V erkeh r m it ändern Vereinen e) Vorfüh
rung  und B eurtheilung von Lehrm itteln.

§. 4. Die Geschäfts- und Verhandlungs
sprache ist ausschließlich die deutsche.

E in  A ntrag  au f Abänderung oder A ufhebung 
dieser Bestim m ung ist als A ntrag auf Auflösung des 
Vereins nach §. 17 zu behandeln.

§. 5. Die Mitglieder sind ordentliche u n i E h ren 
mitglieder.

a) O r d e n t l i c h e s  M i t g l i e d  kann jede ach t
bare  Person werden, welche keinem anderen, entge
genstehende. Tendenzen verfolgenden Vereine ange
hört, vielm ehr voraussetzen lässt, dass sie den V er
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einszweck fördern werde, gleichviel ob sie in Teschen 
oder andersw o wohne.

Die A nm eldung hat bei einem Ausschussmit- 
gliede zu geschehen. Die Aufnahm e erfolgt durch den 
Ausschuss. D erselbe kann  die A ufnahm e ohne A ngabe 
eines G rundes verw eigern.

b) Zu E h r e n m i t g l i e d e r n  können Personen 
e rnannt werden, welche sich um das Schul- und E r
ziehungswesen in irgend einer Beziehung verdient 
gem acht haben.

§. 6. Rechte der Mitglieder, a) Actives W ahl
rech t haben alle M itglieder, passives nur die in Teschen 
wohnhaften m it der im §. 12bezeichnetenB escbränkung.

b) Säm m tliche M itglieder haben das Recht, an 
allen  V ersam m lungen, B erathungen und Beschlüssen 
des Vereins theilzunehm en, A nträge zu stellen und 
V orträge zu halten,

c) in allen Versammlungen nach vorausgegan
gener M eldung beim  Vorsitzenden und mit Z ustim 
m ung desselben G äste einzuführen,

d) E insicht in die V ereinsverw altung zu nehmen. 
(Siehe § 14.)

§. 7. Pflichten der Mitglieder. Jedes ordent
liche M itglied ist verpflichtet:

a) nach K räften  den Vereinszweck zu fördern,
b) einen jäh rlich  durch die V ereinsversam m lung 

festzusetzenden Jahresbeitrag  im Laufe des ersten 
M onats im vorhinein zu entrichten. F ü r  das laufende 
Ja h r  1872 sind 50 k r. als B eitrag festgesetzt.

§. 8. Der Austritt eines M itgliedes geschieht 
durch dessen E rk lä ru n g  bei einem M itgliede des V er
einsausschusses.

§. 9. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann über
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A ntrag  des Vereinsausschusses m it Zw eidrittelm ehrheit 
der in einer V ereinsversam m lung A nw esenden m ittels 
Stim m zettel in nachstehenden F ällen  erfolgen:

a) wenn dasselbe seinen Jahresbeitrag  au f w ieder
holte M ahnung vor A blauf des V ereinsjahres n icht leistet;

b) wenn es den V ereinszwecken zuw iderhandelt;
c) wenn es den R uf der U nbescholtenheit v er

loren hat.
§. 10. Vereinsversammlungen.a) D ie  J a h r e s 

v e r s a m m l u n g  findet am Anfang des bürgerlichen 
Jahres s ta tt und hat zum Zwecke Rechnungslegung 
und Jah resb e rich t des abtretenden und W ahl des neuen 
Vereinsausschusses. Die Jahresrechnung wird von drei 
durch die V ersam m lung gewählten Revisoren geprüft.

b) D ie  M o n a t s v e r s a m m l u n g e n  finden an 
dem ersten Sam stage jedes Monats statt und haben 
zum Z w eck wissenschaftliche V orträge und E rö rte 
rungen derselben, sowie anderweitig gestellter F ragen , 
zu deren B ehuf ein Fragekasten  aufgestellt wird. In 
jed e r M onatsversam m lung müssen die für die nächste 
V ersam m lung beabsichtigten Vorträge durch den V er
einsausschussbekanntgegeben werden. Diese V orträge 
sind eine W oche vorher dem Vereinsausschusse anzu
melden, welcher deren Reihenfolge bestimmt.

c) A ußer den genannten Versammlungen kann  der 
Vereinsausschuss in wichtigen Fällen a u ß e r o r d e n t 
l i c h e  V e r s a m m l u n g e n  einberufen. Auch muss auf 
schriftliches V erlangen von 10 Mitgliedern mit A ngabe 
des Verhandlungsgegenstandes eine außerordentliche 
V ersam m lung berufen werden.

§. 11. Beschlussfassungen. Giltige Beschlüsse 
w erden in den Versam m lungen mit absoluter Stim m en
m ehrheit gefasst, m it Ausnahme eines A ntrages au f 
Auflösung desjVereins, welcher nur nach §.17 behandelt 
w erden kann.
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Die Abstim m ung in den V ersam m lungen geschieht 
gewöhnlich mittels H anderhebung; bei W ahlen aber, 
bei der Aufnahme und beim Ausschluss von M it
gliedern durch Stimmzettel.

§. 12. Der Vereinsausschuss besteht aus folgen
den 5 G liedern:
a) aus dem Obm anne,
b) dem O bm annstellvertreter, der zugleich jedes andere 

Ausschussglied bei längerer V erhinderung zu ver
treten hat,

c) dem Schriftführer,
d) dem Bibliothekar, der zugleich zw eiter Schrift

führer ist,
e) dem Cassier.

D er Obm ann, der Schriftführer und der B iblio
thekar müssen aus dem K reise der L eh rer sein.

Die Jahresversam m lung w ählt den Obm ann und 
die vier anderen Ausschussglieder, welch letztere dann 
die Aem ter un ter sich vertheilen. T ritt  ein Ausschuss
glied w ährend des Jah res aus, so w ird bei der nächsten 
Versam m lung die N euw ahl vorgenommen.

§. 13. Wirksamkeit des Ausschusses. D er 
Ausschuss h a t:

a) die Satzungen und Beschlüsse des Vereins zu 
vollziehen und das Protokoll jed e r Ausschussitzung 
der nächsten V ersam m lung m itzutheilen,

b) die V ersam m lung einzuberufen,
c) das Vereinsverm ögen zu verw alten und für 

Vereinsausgaben bis zur Höhe von 5 G ulden zu v er
fügen.

D er Ausschuss fasst seine Beschlüsse m it abso
luter M ehrheit von wenigstens drei Stim m enden. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

§. 14. Wirksamkeit der Ausschussmitglieder. 
D e r  O b m a n n  leitet die Ausschussitzungen undV er-
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einsversam m lungen, beantw ortet die Interpellationen 
der Vereinsglieder in den Versammlungen, ernennt die 
Scrutatoren, v e rtritt den Verein nach außen und be
glaubigt alle vom Verein zu zahlenden Rechnungen. a

D e r  S c h r i f t f ü h r e r  führt den Briefwechsel 
des Vereins, die M itgliederliste und die Protokolle, 
sorgt für deren A ufbew ahrung und ersta tte t den Jahres
bericht.

D e r  B i b l i o t h e k a r  hält alle in den Monats
versam m lungen zur Anschaffung beschlossenen Bücher 
und Schriften in Stand, verw altet dieselben und über
nim m t einen Theil des Schriftführeram tes.

D e r  C a s s i e r  erhebt die Jahresbeiträge, besorgt 
alle E innahm en und A usgaben und legt bei der Jahres
versam m lung Rechnung.

§. 15. Streitigkeiten aus Vereins Verhältnissen, 
sowie über den Sinn der Satzungen oder über spätere 
Beschlüsse des Vereins w erden zuerst dem Ausschuss 
vorgelegt und über dessen A n trag  von einer außer
ordentlichen oder der Jahresversam m lung endgiltig 
entschieden.

§. 16. Zur Abänderung der Satzungen kann 
nu r in einer 14 Tage vorher mit genauer Angabe der 
beantrag ten  A bänderung  einberufenen außerordent
lichen oder Jahresversam m lung geschritten werden.
Zu einem gütigen Beschluss derselben ist eine Zwei
drittelm ehrheit der A nwesenden erforderlich.

§. 17. Auflösung des Vereins. E in A ntrag auf 
Auflösung des Vereins muss wenigstens vier W ochen 
vor einer Jahresversam m lung öffentlich angezeigt 
w erden und kann  nur dann zum Beschlüsse erhoben 
w erden, wenn in dieser V ersam m lung wenigstens zwei 
D rittheile  aller M itglieder anwesend sind und von den 
A nw esenden wenigstens drei Viertheile un ter Nam ens
au fru f fü r die Auflösung stimmen. E rscheint diese
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beschlussfähige Anzahl von M itgliedern nicht, so ist 
eine zweite außerordentliche V ersam m lung unter 
gleichen Bestimmungen einzuberufen. B leibt auch diese 

‘ beschlussunfähig, so ist eine dritte  au f gleiche W eise
einzuberufen, bei w elcher sodann die Auflösung des 
Vereins m it absoluter Stim m enm ehrheit der anwesen
den M itglieder ohne R ücksicht au f deren A nzahl be
schlossen und über die V erw endung des V ere insver
mögens entschieden wird.

T  e s c h e n ,  1. Mai 1872.

Nr. 4881.
Der Bestand dieses Vereins nach Inhalt der vorstehenden 

Statuten wird im Sinne des §. 9 des Gesetzes vom 15. Novem
ber 1867 R. G. Bl. 134 bescheinigt.

T r o p p a u ,  am 9. Ju li 1872.
K. k. s c h lo s .  L a n d e s r e g i e r u n g .

Summer.

Dio angezeigte Änderung des §. 5 der Vereinssatzungen nach 
dem Inhalte der vorgelegten Fassung wurde von der hohen 
k. k. schles. Landesregierung lau t Erlasses vom 18. Mai 1893, 
Z. 7322, n icht zu untersagen befunden.

T e s c h e n ,  den 5. Ju li 1893.
K. k. B e z i r k s h a u p t m a n n s c h a f t .

Zopot.


